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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 11. November 2014 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/69/L.16 und Add.1)] 

69/14. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen 

 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 67/8 vom 19. November 2012 über die Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot chemi-
scher Waffen, 

 nach Erhalt des Jahresberichts 2012 und des Berichtsentwurfs 2013 der Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen über die Durchführung des Übereinkommens über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und 
über die Vernichtung solcher Waffen1, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht 2012 und dem Berichtsentwurf 2013 
der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, den ihr Generaldirektor in ihrem Na-
men vorgelegt hat1; 

 2. begrüßt die wirksame laufende Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, veranschaulicht unter an-
derem durch die Arbeit der Gemeinsamen Mission der Organisation für das Verbot chemi-
scher Waffen und der Vereinten Nationen zur Beseitigung des Chemiewaffenprogramms 
der Arabischen Republik Syrien, die am 30. September 2014 abgeschlossen wurde, und 
durch die wertvolle Unterstützung, die die Organisation für das Verbot chemischer Waffen 
der vom Generalsekretär am 21. März 2013 eingerichteten Mission der Vereinten Nationen 
zur Untersuchung von Vorwürfen über den Einsatz chemischer Waffen in der Arabischen 
Republik Syrien bereitgestellt hat; 

 3. nimmt Kenntnis vom dem Bericht der Dritten Sondertagung der Konferenz der 
Vertragsstaaten zur Überprüfung der Wirkungsweise des Chemiewaffenübereinkommens, 
die vom 8. bis 19. April 2013 in Den Haag stattfand; 

 4. begrüßt die von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen derzeit 
unternommenen Vorbereitungen zur Begehung des 100. Jahrestags des ersten Einsatzes 
chemischer Waffen in großem Umfang in Ypern (Belgien), der auf den 22. April 2015 
fällt;  

_______________ 
1 Siehe A/69/171. 
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 5. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen“ unter dem Punkt „Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und sonstigen Organisati-
onen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

48. Plenarsitzung 
11. November 2014 
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